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ruher Tagblatt .

N?. 335. Erstes BIM . Sonntag , den 23 . Dezember Mgi ein Mite» Man .) I9»k.

Amtliche Bekanntmachungen .
Nr . 111698a . Das Schießen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern in der Nettjahrsnacht betreffend.

Das Schietzen und Abbrennen jeglicher Fenerwerkskörper in der RenjahrSnacht ist Verbote«.
Zuwiderhandlungen werden an Geld bis zu 150 Mark oder mit Haft bestraft .
Schulbehörden und Eltern werden um Verwarnung ihrer Schüler bezw. Kinder ersucht.
Den Verkäufer » von Feuerwerkskörpern ist zufolge Verordnung vom 20 . August 1005 (8 26) die Abgabe von gefährlichen Feuerwerks

körpern (Kanonenschlägern , Fröschen, Schwärmern u . dergl .) an Personen , von welchen ein Mißbrauch zu befürchten ist , insbesondere an Personen unter
16 Jahren verboten . Als »Mißbrauch " der Feuerwerkskörper ist deren Abbrennen in der Neujahrsnacht anzusehen. Die Verkäufer von Feuerwerkskörpern
werden auch bei dieser Gelegenheit zur strengen Beachtung der sonstigen Vorschriften obengenannter Verordnung (insbesondere bezüglich polizeilicher Anzeige
des Verkaufs , besonderer Buchführung , Lagerung re . rc .) vermahnt . Diesbezügliche Revisionen werden seitens der Schutzmannschaft vorgmomme » » erde«.

Karlsruhe , den 11 . Dezember 1S0S. Gvoßh . Bezirksamt .
— Polizeidirektion . —

L2 . vr . Seidenadel .

Bekanntmachung.
Nr . 17 472 . ^ Das Ersatzgeschäft für 1907 , hier die Verzeichnisse der im Jahre 1890 geborenen, sowie der im

Jahre 1906 im Alter unter 25 Jahren gestorbenen männlichen Personen betreffend.
Die Herren Standesbeamten des Amtsbezirks werden hiermit auf die Bestimmungen der Ziffer II , III und VIII der Verordnung vom

13. Dezember 1888 , Gesetzes- und Verordnungsblatt Seite 662 , besonders aufmerksam gemacht ; die Bestimmungen lauten :
Ziffer N . Die Standesbeamten geben auf den 18. Januar jeden Jahres den Gemeinderäten einen Auszug a«S dem Geburtsregister de- m«

IV Jahre zurückliegenden Kalenderjahres » enthaltend alle Eintragungen der Gcburtsfälle von Kindern männliche« Geschlechtes. Der
Auszug (GeburtSliste ) ist nach Formular Anlage I zu fertigen , zudem die Rubriken 1 , 2, 3 , 4 , 8a und o , 6a ausgefüllt und in Rubrik 10 auch die Todestage
bemerkt werden , sofern sie den für das Geburtsjahr und die nächstfolgenden Jahre geführten Sterbercgistcrn des Geburtsortes zu entnehmen sind.

In die Geburtsliste sind auch diejenigen im Ausland (außerhalb des deutschen Reiches) Geborenen männlichen Geschlechts aufzunehmen , über
welche dem Standesbeamten Standesbeurkundungen zugegangen sind und sich bei seinen Sammelakten befinden (8 36 der Dienstweisung für die Standes¬
beamten).

Ziffer m . Die Bürgermeister als Standesbeamte lassen jährlich in der ersten Hälfte des Januars aus dem Sterberegister eine Zusammen¬
stellung aller in dem vorhergehenden Kalenderjahre in der Gemeinde gestorbenen männlichen Personen , die das 28. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben , anfertigen . Die Zusammenstellung gibt Vor - und Familienname , Geburtsort , für die kn der Gemeinde Geborenen Geburtsdatum , für die
Uebrigen Alter , Sterbetag , Stand , Wohnort , des Verstorbenen Namen , Stand oder Gewerbe , Wohnort der Eltern an und zerfällt in zwei Abteilungen .

Die erste enthält alle Gestorbenen , die in der Gemeinde geboren sind, und wird auf den 15 . Januar dem Gemeinderate vorgelegt.
Die zweite enthält die übrigen Gestorbenen und ist auf 15 . Januar dem Bezirksamts einzusenden.
Ziffer VIH . Sind von den in der Gemeinde geborenen Personen , die das 17. , 18. , 19. oder 20. Lebensjahr im laufenden Jahre zurücklegen

würden , nach den von dem Bezirksamte und dem Standesbeamten jährlich im Januar gemachten Mittellungen welche gestorben , so ist alsbald nach
dem Eintreffen der Mitteilung in den bei der Gemeinde aufbewahrten Geburtslisten bei dem betreffenden Eintrag der Sterbetag unter Hinweis auf das
bezirksamtliche Schreiben oder auf die Liste der Standesbeamten in die Rubrik Bemerkungen einzuschreiben.

Die Herren Standesbeamten werden zur pünktlichen Einhaltung obiger Bestimmungen und genauen Anlegung des Registers (Z. H ) und der
Zusammenstellung (Z . III ) aufgefordert .

Karlsruhe , den 18. Dezember 1906.
Der Civilvorsitzende der Erfatzkommission des Aushebungsbezirkes Karlsruhe .

3 .2. Seubert . Withum .

Bekanntmachung.
Nr . 17 473 . ^ - Das Ersatzgeschäft im Jahre 1907 betreffend.

Die Gemeinderäte deS Amtsbezirks werden beauftragt , die in Ziffer IV der Verordnung Großh . Ministeriums de? Jnnem vom 13. Dezember 1888
— Gesetzes - und Verordnungsblatt Seite 662 — vorgeschriebene „ öffentliche Aufforderung " sofort in ortsüblicher Weise mehrmals zu erlassen. Bescheinigung
hierüber ist der Stammrolle für 1907 anzuschließen.

Bei dieser Aufforderung sowie bei der Anmeldung zur Stammrolle sind die Militärpflichtigen ausdrücklich auf die Vorschriften über die Anzeige von
Gebreche« und die Gesuche «m Zurückstellung aufmerksam zu machen . Auch find fie darüber zu belehren » datz «nr der Besitz eines Melde¬
scheines, der jedoch nur noch bis zum 31 . März 1007 erteilt werden kann, zur Auswahl des Truppenteils berechtigt und datz auf
die Wünsche der in der Musterung oder Aushebung unter Verzicht auf das Los sich freiwillig meldende« Militärpflichtige « nur
insoweit Rücksicht genommen werde« kan«, als es die in Betracht kommenden Verhältnisse gestatten.

Die von den Militärpflichtigen bei der Anmeldung angezcigten Gebrechen sind m der Stammrolle unter „ Bemerkungen " einzutragen (z. B . steifer
Arm , Verlust des rechten Zeigefingers , angeblich schwerhörig usw .) Die Militärpflichtigen , welche behaupten , an Epilepsie zu leiden, sind ausdrücklich
darauf hinzuweiseu, daß dieses Leiden von den Ersatzbehörden nur dann als vorhanden angesehen wird , wenn es durch das Zeugnis eines beamteten
Arztes ( Bezirksarzt ) oder durch die eidliche Aussage von drei glaubhaften Zeugen bestätigt ist. Sofern der Beweis dieser Krankheit auf die
letztere Weise angetreten wird , sind die Namen der Zeugen uns sofort mitzuteilen und hierbei besonders die Bereitwilligkeit des Antragstellers zur Tragung
der durch die Einvernahme der Zeugen erwachsenden Kosten zu erwähnen .

Für jedes andere nicht augenscheinliche Gebrechen , wie z. B . Schwerhörigkeit , Sehfehler , Herzleiden usw . empfiehlt es sich, das Zeugnis eines
Spezialarztes längstens bis zur Musterung vorzulegen. Die Zeugnisse, mit Ausnahme der bezirksärztlichen oder der von einer öffentlichen Anstalt aus¬
gestellten, werden nur dann berücksichtigt , wenn sie von der Ortspolizeibehörde (Bürgermeisteramt , in Karlsruhe Bezirksamt ) beglaubigt sind. Lungen¬
kranke , die in einer Luugenheilanstalt waren , haben ein Zeugnis der Anstalt vorzulegen.

Stumme , Taubstumme . Geisteskranke und solche, welche schon an Geisteskrankheit gelitten haben, müssen , sofern sie sich schon in einer
Taubstummen- oder Irrenanstalt befunden , habe», ein Zeugnis dieser Anstalt über die Art ihres Leidens beibringen, damit ihre Ausmusterung
erfolgen kann.
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Ist der Bruder eines Militärpflichtigen im laufenden Jahre ebenfalls gestellungspfKchtig, oder bereits zum aktive» Dienst eingestellt, so ist in der

Stammrolle wegen dieses Bruders unter »Bemerkungen " Vermerk zu machen. Die Bemerkung hat etwa in folgender Weise zu lauten : »Bruder 1886 geboren,dient seit 1906 beim Infanterieregiment Nr . 118" oder : »Bruder 1886 geboren, kommt im laufenden Jahre bei der Musterung in Karlsruhe zur Vorstellung ."
In der Stammrolle sind ferner unter »Bemerkungen " sämtliche Bestrafungen der Militärpflichtigen einzutragen , über welche nach der Verordnung des

BundesratS vom betreffend die Errichtung von Strafregistern rc. und nach der badischen Strafregisterordnung vom 28. November 1896
Strafnachrichten erteilt werden . Strafen Militärpflichtiger älterer Jahrgänge , die seit dem Eintritt in das militärpflichtige Alter erkannt aber nicht schonim Lause des Jahres eingetragen wuiden , sind nachzutragen . Die Strafen sind der Zeitfolge nach in die Stammrolle aufzunehmen .

Di « Angabe des Standes oder Gewerbes der Pflichtige « in Spalte 8 der Stammrolle hat genau «ach unserer Verfügung vom18 . Dezember 1881 Nr . 18884 » die Statistik über Einwirkung der Herkunft und Beschäftigung auf die Militärbrauchbackit der Gestellungs¬
pflichtigen betr." zu erfolgen . Bei Schmiede « oder Schlaffer « ist auzugebe « , ob sie Beschlagfchmiede , oder Maschinenschlosser oder Ban¬
schlosser sind ; bei Landwirte « « « d Dienstknechten ob sie der Pferdewartung kundig sind.

Durch Einvernahme der Militärpflichtigen ist ferner festzustellen und unter »Bemerkungen " anzugeben , welche von ihnen auf einer Kaiser !. Wersti« ihrem Handwerk ansgebildrt wurden oder welche von ihnen die Schifferei im Haupt- oder Nebengewerbe betreiben oder zeitweise betriebe» haben.Der Vermerk kann etwa folgendermaßen kauten : »Auf der Kaiser!. Werst in Kiel gelernt " , »betreibt Schiffern als Nebengewerbe", oder »früher 3 Iah «
lang als Schiffer tätig gewesen".

Wehrpflichtige, die vor Beginn des militärpflichtigen Alters freiwillig bei einem Truppenteil eingetreten oder durch bezirksamtliche Verfügung ans
»em badischen Staatsverband entlassen worden sind, sind der Kontrolle wegen in die Stammrolle aufzunehmen , jedoch nach erfolgtem Eintrag mit ent¬
sprechendem Vermerk wieder zu streichen. Dagegen sind Wehrpflichtige , die vor Eintritt in das militärpflichtige Mer gestorben sind, in die Stammrolle nicht
«mfzunehmen.

Der Aufenthalt der i» der Gemeinde geborenen , sich aber nicht mehr dort aufhaltenden Militärpflichtigen oder ihrer Eltern ist durch geeignete Er¬
hebungen festzustellen und der Eintrag in der Stammrolle nach dem Ergebnis der Erhebungen zu ergänzen oder zu berichtigen. Die durch die Erhebungen
entstandenen Schriftstücke sind den Beilagen der Stammrolle anzuschließen.

Zum Schluffe werden die Gemeiuderiite «och besonder- aus die i« Ziffer X ««d XI der obe« genannte « Berordsnng vom13 . Dezember 1888 enthaltene « Bestimmungen über die An - «ud Abmeldungen , welche im Laufe des JahreS erfolgen , hingewiesenund außerdem Wege« der im Laufe des Jahres erfolgenden Bestrafungen der Militärpflichtigen zur genauen Befolgung auf nufere
Verfügung vom 31 . Januar 1882 Nr . 1464 , die Vorstrafen der Militärpflichtige « betr., aufmerksam gemacht.

Die Stammrollen des jüngsten Jahrganges sind uns sofort nach ihrer Fertigstellung , längstens aber bis zum 3 . Februar 1887 mit den
Stammrollen der beiden Vorjahre vorzulegen . Wenn Militärpflichtige älterer Jahrgänge sich angemeldet haben , sind auch die Stammrollen dieser Jahrgänge
mitvorzulegen . Der Stammrolle des jüngsten Jahrganges sind anzuschließen: die Geburtsliste , die Anmelderiste, die Benachrichtigungen über Todesfälle oder
vorher erfolgten freiwilligen Eintritt der Militärpflichtigen und die oben Absatz 1 verlangte Bescheinigung.

Karlsruhe , den 15. Dezember 1906.
Der Civilvorsitzeude der Ersatzkommissio» deS AnSheduugSbezirkS Karlsruhe .

3.2. Sen beit . Withum .

Bekanntmachung .
Nr . 17 474 . Die Gesuche von Militärpflichtigen um Zuteilung zu einem bestimmten Truppenteil betreffend .

A« die Bürgermeisterämter deS Bezirkes .
Nach der Aushebung gebt dem Militär -Vorsitzenden der Ober -Ersatz-Kommission von den ausgehobenen Rekruten und ihren AngehSrigen immer «in«

große Anzahl von Gesuchen um Abänderung der getroffenen Entscheidung , insbesondere um Zuteilung , « einem andere » Truppenteil und in e ne
bestimmte Garnison , zu. Diese Gesuche müssen den Bestimmungen und der KorpS -Ersatz-Verteilung entsorechend abschlägig bcschieden werdm. Die
Begründung der Gesuche war mit ganz einzelnen Ausnahmen eine derartige , daß sie in keinem Falle zu einer Abänderung der Entscheidung ausreichende
Veranlassung hätte geben können.

Zur künftigen Vermeidung einer derartigen unzweckmäßigen Inanspruchnahme der beteiligten Behörden , sowie auch um den Antragsstellern die ihnen
durch derartige Gesuche erfahrungSmäßig vielfach entstehenden Kosten und Enttäuschung über den Mißerfolg ihrer Anträge zu ersparen , werden die Bürger ,
meisterämter veranlaßt , in ortsüblicher Weise in der Gemeinde bekannt zu machen und den Militärpflichtigen bei der Anmeldung zur Stammrolle noch
besonders zu eröffnen , daß

1 . die Militärpflichtigen nur durch freiwillige Meldung bei einem Truppen -tMarineM nach Nachsuchung des Meldescheins Aussicht haben , ihre
Dienstpflicht in einem bestimmten Truppenteil in einer ihnen erwünschten Garnison abzuleisten (W .O . 88 84 , 85 .) ;

2 . sie bei der Musterung zwar sich freiwillig zur Aushebung melden können, ihnen daraus aber «in Recht auf die Wahl der Waffen¬
gattung und de» Truppenteils nicht erwächst (W O. 8 63 , 8) ;

3. sie etwaige Wünsche behufs Zuteilung zu einer bestimmten Waffengattung auch bei der Musterung oder Aushebung noch mündlich äußern dürft »,sofern die Wünsche begründet oder durch ärztliche oder behördliche Bescheinigung belegt sind ;
4. im Falle der Berücksichtigung begründet erschienener Wünsche bei der Musterung» daraus kein Recht herzuleiten ist, auch bei der Aushebung eine

gleiche Berücksichtigung zu beanspruchen, und daß selbst in Berücksichtigung etwaiger Wünsche bei der Aushebung getroffene Entscheidungenmitunter auf Grund nachträglich emgetretener Verhältnisse geändert werden müssen ; sowie daß
5. gegen die Entscheidung der Ober -Ersatz-Konimisston bezüglich körperlicher Brauchbarkeit und Zuteilung zu den einzelnen Waffengattungen eine Berufungnicht stattfinden kann (W O . 8 66 , 2).

Bescheinigung über den Vollzug ist der Stammrolle 1S07 «mzuschließen.
Karlsmhe , den 15. Dezember 1906.

Der Civilvorsitzeude der Ersatzkommission deS Aushebungsbezirkes Karlsruhe .
8 .2. Seubert . Wichum.

Bekanntmachung .
Nr . 17 475 . il - Den einjährig-freiwilligen Militärdienst betreffend.

Nachstehend bringe ich die Bestimmungen über die
Nachsuchung der Berechtiguug zum einjährig -freiwillige» Militärdienst

unter Berücksichtigung der durch den Kaiser !. Erlaß vom 22 . Mai 1899 getroffenen Aenderung der Ziffer 4 » des 8 89 W .O . zur öffentlichen Kenntnis :
1. Die Berechtigung zum einjährig - freiwilligen Dienst darf im allgemeinen nicht vor vollendetem 17. Lebensjahre nachgesucht werden . Die

frühe« Nachsuchung darf , sofern es sich nur um eine« kurzen Zeitraum handelt , ausnahmsweise durch die Ersahbehörde dritter Instanz
zugelaffen werden , doch hat in solchem Falle die Aushändigung des Berechtigungsscheins nicht vor vollendetem 17. Lebensjahre zu erfolgen.

Der Nachweis der Berechtigung bezw . die Beibringung der für die Erteilung des Berechtigungsscheins «forderlichen Unterlagen hat bei
Verlust des Anrecht? spätestens bis zum 1. April deS ersten MilitärpflichtjahreS (8 -2 . Y bei der Prüfungskommission zu erfolgen. Bei Nicht»
innebaltnng dieses Zeitpunktes darf der Berechtigungsschein ausnahmsweise mit Genehmigung der Ersahbehörde dritter Instanz erteilt werden .2. Die Berechtigung wird bei derjenigen Prüfungskommission für Einjährig -Freiwillige nachgesucht , in deren Bezirk der Betreffende gestellungspflichtigsein würde (88 25 und 26) , sofern er bereits das militärpflichtige Mer erreicht hätte.

iAI.



Nr. 3SS. I. strrirncher rsgdlp«. 820 » Zomttsg, Sen 23. veremder I90Ü.
8. Wer die Berechtigung nachsuchen will , hat sich spätestens bis zum 1 . Februar des ersten Militärpflichtjahres bei der unter Ziffer 2 bezeichnet « !

Prüfungskommission schriftlich zu melden .
Zwischen dem 1. Februar und dem 1. April des ersten Militärpflichtjahres eingehende Meldungen dürfen ausnahmsweise von der

Prüfungskommission berücksichtigt werden (Ziffer 1).
4. Der Meldung (Ziffer 3) sind brizufügen :

a . ein GrburtSzeugnis ;
b . die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters mit der Erklärung , bah für die Dauer des einjährigen Dienstes die Kosten des Unterhalts , mit

Einschluß der Kosten der Ausrüstung , Bekleidung und Wohnung , von dem Bewerber getragen werden sollen ; statt dieser Erklärung genügt
die Erklärung des gesetzlichen Vertreters oder eines Dritten , daß er sich dem Bewerber gegenüber zur Tragung der bezeichneten Kosten ver¬
pflichte und daß , soweit die Kosten von der Militärverwaltung bestritten werden , er sich dieser gegenüber für die Ersatzpflicht des Bewerbers
als Selbstschuldner verbürge .

Die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters und des Dritten , sowie die Fähigkeit des Bewerbers , des gesetzlichen Vertreters oder des Dritten
zur Bestreitung der Kosten ist obrigkeitlich zu bescheinigen. Uebernimmt der gesetzliche Vertreter oder der Dritte die in dem vorstehenden
Absätze bezeichneten Verbindlichkeiten , so bedarf seine Erklärung , sofern er nicht schon kraft Gesetzes zur Gewährung der Unterhaltung ver¬
pflichtet ist, der gerichtliche « oder notariellen Beurkundung ;

« . ein UnbescholtenheitSzcugniS, welches für Zöglinge von höheren Schulen (Gymnasien , Realgymnasien , Ober -Realschulen , Progymnasten ,
Realschulen , Realprogymnasien , höheren Bürgerschulen und den übrigen militärberechtigten Lehranstalten ) durch den Direktor der Anstalt ,
für alle übrigen jungen Leute durch die Polizeiobrigkeit oder ihre Vorgesetzte Dienstbehörde auszustellen ist.

Sämtliche Papiere sind im Original einzurcichcn.
Ist die Erteilung eines Unbescholtenheitszeugnisses wegen erfolgter Bestrafung versagt , und ist aus der Art des Vergehens und der

dabei in Betracht kommenden Nebenumsiande unter gleichzeitiger Berücksichtigung des jugendlichen Alters des Betreffenden Anlaß zu einer
milderen Beurteilung gegeben, auch die sonstige Führung des Bestraften eine gute gewesen, so kann derselbe durch die Ersatzbehörde dritter
Instanz von Beibringung des Unbescholtenheitszeugnisses befreit werden .

5. Außerdem bleibt die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig -freiwilligen Dienst noch nachzuweisen. Dies kann entweder durch Beibringung
von Schulzeugnissen (8 90) oder durch Ablegung einer Prüfung vor der Prüfungskommission (8 91) geschehen .

Der Meldung bei der Prüfungskommission sind daher entweder
a . die Schulzeugnisse , durch welche die wissenschaftliche Befähigung nachgewiesen werden kann , beizufügen ; oder
b . eS ist zu erwähnen , daß dieselben Nachfolgen, in welchem Falle die Einreichung bis zum 1. April ausgesetzt werden darf ; oder
o. es ist in der Meldung das Gesuch um Zulassung zur Prüfung auszusprechen. In diesem Falle ist ferner anzugeben , in welchen zwei

fremden Sprachen der sich Meldende geprüft sein will (Anlage 2, 8 1) . Auch hat der sich Meldende einen selbst geschriebenen Lebenslauf
beizufügen.

6. Don dem Nachweise der wissenschaftlichenBefähigung dürfen durch die Ersatzbehörden dritter Instanz entbunden werden :
s . junge Lutte , welche sich in einem Zweige der Wissenschaft oder Kunst oder in einer anderen dem Gemeinwesen zu Gute kommenden Tätigkett

besonders auszeichnen,
d . kunstverständige oder mechanische Arbeiter , welche in der Art ihrer Tätigkett Hervorragendes leisten,
o. zu Kunstleistungen angestcllte Mitglieder landesherrlicher Bühnen .

Personen , welche auf eine derartige Berücksichtigung Anspruch machen, haben ihrer Meldung die erforderlichen, amtlich beglaubigten
Zeugnisse beizufügen. Dieselben sind nur einer Prüfung in den Elementarkenntnissen zu unterwerfen , nach deren Ausfall die Ersatzbehörde
dritter Instanz entscheidet , ob der Berechtigungsschein zu erteilen ist oder nicht.

7. Militärpflichtige , welche auf Grund der Bestimmungen des 8 32 , ? r. zurückgestellt worden sind, dürfen — mit Genehmigung der Ersatzbehörden
dritter Instanz — während der Dauer der Zurückstellung (8 29, * >>.) Berechtigung zum einjährigen Dienst nachträglich nachsuche ».

Weitere Ausnahmen können in besonderen Fällen durch die Ersatzbehörden dritter Instanz genehmigt werden .

Karlsruhe , den 18 . Dezember 1906.
Der Civilvorfitzende der Ersatzkommission des AnshebnngSbezirks Karlsruhe .

8 .2. Seubert . Withmn.

Marianischer Mädchenschutz -Berein.
Im Geiste der hl . Weihnachtszeit wenden wir uns an edle Gönner und Freunde mit der herzlichen

Bitte , unserer verschiedenen Vereine in hochherziger Weise gedenken zu wollen . Im voraus sagen wir
innigen Dank und Vergelt 's Gott im Namen unserer vielen Schutzbefohlenen.

Gaben nehmen dankbarst entgegen : A. Knorzer , geistl. Rat , I . Meister , Pfarrer , A . Link ,
A. Stumpf , Kurate , St . Waibel . A. Dietrich , Kapläne , Frl . Betty Orff , Karlstr . 38 , Fr . Gräfin
Rüdt , Jahustr . 2 , Frau Senatspräfident Loos , Viktoriastr ., Freiin von Beust , Schloßplatz , Fr .
Regierungsrat Mallebrein , Sofienstr . 120, Frl . Emilie Williard , Sofienstr . 3ö, sowie daS „Heim"
des Marianischm Mädchenschutzes, Herrenstr . 23. 4.4.

Badischer Franenverein.
Frauenarbeitsschule .

Am 2 . Januar 1907 , morgens N/z Uhr , beginnen sämtliche Kurse der Frauenarbeits¬
schule , und zwar :

a. Vormittagsunterricht :
Handnähen , Maschinennähen , Kleidermachen und Kunststicken;

d . Nachmittagsunterricht :
Musterschnittzeicknen, Weißsticken , Buntstickcn, Woll - und Knüpfarbeiten , Svitzenklöppeln

Flicken und Damaststopsen , Putzmachen, Frisieren , Feinbügeln , Freihand - und geometrisches Zeichnen
Musterschnittzeichncn und Entwerfen . .

I . Der Besuch obiger Kurse kann nach freier Wahl stattfinben , sofern keine Fach - oder Berufs¬
ausbildung gewählt wird .

II . Fachausbildung :
» . für Weißnäherinnen ,
d . ,, Kleide , macherinnen»
o. „ Büglerinnen ,

m . Berufsausbildung :
». filr Zimmermädchen ,
d . . Kammerjungfern .

IV . Ausbildung für die II . staatliche Prüfling als Handarbeitslehrerin an höheren Mädchen - und
Frauenarbeitsschulen .

Auswärtige Schülerinnen können in der Anstalt volle Pension erhalten .
Anmeldungen werden von der Vorsteherin , Hauptlehrerin Fräulein Josefine Mayer , un

Anstaltsgebäude , Gartenstraße 47 , entgegengenommen.
Karlsruhe , den 16. November 1906.

i2.io . Der Vorstand der Abteilung I.

MI .

Sofierrstrmtze 91
ist per sofort oder später im 3 . Stock eine
schöne Wohnung von 8 Zimmern mit allem
Zubehör zu vermieten. Zu erfragen im

oder Kronenstraße 33 im
2 . Stock. 3 .3.

- Hübschstrasie 34
ist eine 8 Zimmerwohnung mit Bad und Zugehör
sogleich oder auf später zu vermieten . Näheres im
3. Stock von 10 bis 1 Uhr oder Kaiser-Allee 80 im
2 . Stock.

2 Zimermhinlilge«
im Vorderhaus auf sofort oder später zu
vermieten . Näheres Humbolvtstraße 24,
Hinterhaus , 1 . Stock , bei Vogel . 8 .3.

Moltkcstraße 39
( Hardtwaldstadtteil )

ist eine Parterrewohnung von 6 Zim¬
mer« in herrschaftlicher Ausstattung
auf I . April 1907 z» vermieten ; mit
Bad , 2 Klosetts , 2 Mansarde »,
3 Kellern, Küche mit Balkon , Speise¬
kammer. grostcrTcrrassc mit Vorgarten »
Gas »nd elektrischem Licht und dem
übliche« Zubehör. Besichtigung von
11 —1 Uhr und 3 —5 Uhr. Näheres
im 8 . Stock. —
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^
'OOOOOQO MlwSeKtLgeLeKenK M Vswsv :

° °° °LLÖ^ M 8vIkitll5-ö8llk1ki5kN .
^ >°

KiltMkr .5nL6 ^ tILi8A 'sk .
^ - - -. . Ellickelt .

U»d»tvL»rlL«» . Mi äiv Reis« mit 2ukvkvr in L,vävr-Ltni unä odnv Dtui.
2.2.

8eL 7rsnr Link
, ML

StieLl

MSUksZtSN!

zeit 1SSS Zperisl-liezcM i«
Herr - Sekukvsren

kilr Asm««, Herren unä rlinüer,
Ilslrerstrssse 162 Leleplion 1791,
5.4 . in 6sr l^Lke äer Hauptpost .

SrTzrie . ««Sderiroffene kuzvak ! bei düligrt seztrMr« ?re!zeu.

. «itck«4

- teukekten k

SeleMiiiiMM
Sl«,

lllk eleMtcli mill
Hoinlilnlsiv UkUt.

LrSkt« ^usv-akl ---- 800 versvkleiten« KeilvN« in allen 8t»ea. ------ StLvilig LIvgnng von lisudvlte».

kinil ! rI >M L W -
81altt1ilia >ö : Xal88r8trL88v 209 , gvgönlldvr lism

frieürivlisdsä.
Ingsnieur-Nuresu : Nedsl8tra88s 3. s.4

y y

r krausrsi kr . tloepmsr - ttarlsruks z
^ 12L. empklskltlkre rerentsn un6 vollmundigen ^

^ Kager - un6 Cxportbisre , Ksu unu üunksi , ?

E in Kisten ü 25/1 un6 25/2 ?l. svloie in Sebinüen . Ä

Als Weihnachtsgeschenke
4.4. empfiehlt

Pianola-Notenrollen,
Klavierstithle , Klavirrlampen,

Noteilschränke ,
Noten-Etsgeres , Violinpulte

Ludwig Schweisgut ,
Großh. Bad. Hoflieferant , »

Karlsruhe , Erbprinzeustratze 4 . ^

Sparkochherde ,
fein emailliert und lackiert, zu
billigsten Preisen bei 2.2.
L»sox>sleZ Msess ,

Touglasstratze LS.

Zll MkWkN
Sxasterstöcke
Schirme
Meerschaumwaren
Bernsteinspitzen
Tabak-j)feifen
Ligarren -Etuis

Schachspiele
Dominospiele
Hirschhorn-Waren
Taschenmesser
Raster-Apparate
Schnupftabak-Dosen

«>r2. empfiehlt in schönster Auswahl und zu billigsten Preise «

^ rtsärlvL Volivr , Drechsler,207 Kaiserstraße 207 .
Mitglied des NaLatt -Spar -Vereins .

l4ll.
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OriiiLS LUlLÄ UrliUrviLLo I *L « ,N2SIL ,

Os .visvi » ,

LLdsvlL Lrrs >>»x1 « r1v NImiL0i »Lür1 >»vlL0i » ,

^s.rüiirisrsi » «tv .
Lnäen 8is in relodstsr ^ .vsvsLL und AS»oLm»oLvo1!stsr ^ vLmsvLsnx d«

Willi . Sublim , bäi » 1ii6i » 6l ,
Lsivvrslrsss « 154 — VelvpLos 222 . Vtklorlsslrssss 5 — IsIvpLon 556 .

2.2. HM- LlttxUsä äs » R»d»tt . Sx»r - Vsrsürs . -WG

ükernommen Kaks und den 'Wirtsckaktsbetriek »in

srükknet K»ks.
vurck ^ ussckank vorrüZIicker ^ sine, durck prim » kalte und v »rme Lücke verde ick die 2ukrisdsaksit meiner

OLsts ru eriverken sucken . Ick kitte um ACnsiKten 2uspruck .
2L Mitlsgslüsvk IN UN«V süssen M »onne «nvnt .

8pe- i»!itLt Vk^vnen 5u » svksiilr von 6 i>aIilA 1» B»vin « n . ^ 2 « 80 EDA ,

KvsvkAtts - Usbvi ' nakii, « » 1,6 kn »p § « KIung
Ick erl»uks mir dem vsrskrl . kukiikum die Nittsilunx ru macken , das» ick dis I 'vkrunZ der 6svii >« »In1 » oIlS

kaslkaus m rlsn „ 2 l - iliivn "
.

I6si' Icg >'»Gvn»1na»»e Iv Kien

öl '

LUki
' ei K

.
Ksmms ^ si

'

ILarl 8 r « I»e .
Lieder äis r 'slsrbsZs ^ .russodsrL

von v « r » vKlL « I » vii »

« » eli - Iki « i
kei 8äintll6ll6u K ?68I^6N und ÄU8LVärtiMN H )N6dM6I 'U)

^ LL8 einpfedlenä au26iKt .
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'WsIlLQÄelLts » 1SOS ! »

Ki * e1r L Lo .

Ivk . : W. 8okn >» rmä 8 . fsvklvi *. n KnoZZksprogl . »ofüvfvi'LNlvn.
Se8lskenä seit I88S. sjun KneUL8tNa88e 21 . Ivlspkvn 2IS.

SpvLisIksus in 6ummi « sssi »vn unr > >,inolsuin .

Orosss ^ ugvslil :
6umm >-? llppen , kummi -8okllkv ,

kummi -kivgvmnLiile! sto . sto .,
XVL6k8luek -lisolilleoksn ,

Wsvk8iuok -8oklji'rvn,
6llmmi -7isr9gui 'sn ,
Kummi-Källs,

kür vnmsn nnä Linäor ,
I.ellei'-8ofiui'rfe !ls kür Ln»d« ,,
l.inolvum -leppieke 1 ^ s »-
l. inolsllm-l.äufsi ' ^ Z Z
l.inolsum -Voi'lLgsn etv . I Z » ^

Lslluloiä -Puppsn ,
veliuioiä -figuren ,
Kummi -V^ä8oke ,

Waok8tuek -Ii^ vkläufsn,
WLvk8tU0ll ->VLNÜ8Lk0NSI',

» UN pnims BVunv UNI> dHIIigsls pnvisv .

lgB « « M «

^ossxlL LLssss
(gegr. I8S7) kkrä . kriM XsvMIgSr (s°«r. I8S7 ).

SrossLsrnoxl . ^ A llokIisksr »Lt,
rsIspLon 1222 , 29 LrdprlL2SI18lrS88S 29 , ralvpko» 1222,

ompüoklt sein xro»»s» I»»Asr von
Lsäe-lliuriektimgvu , vusvds -LxpLrLtsll, SaävötSL

in 30 versokisilenon Lonstrnirtionsn , kür 8»s- nnä Loklenksinnog,
LaSevaullva, VvllkllhLäsedaaksIil , llissodräuteu,

kllegeusvdrLickvll , Ksskovllapxsralvll , KasdSgelsisvll,
Llosetts , Slajolika - uuä emaillierte VallLdrmmsll , LiSsts,

Liosettstüdie, petroleumötea, Petroleum - miä Sxiritas-
Lxxsratsa, Vaslastrvs, Saspsosiollsu, Lmpsla , I-rtsravo,

Vaackarmvu tür Las aoä lllsLtrisvk, Pstroleam-Iiampsa
aller Lrtso .

Vogvlkäüge, VogelLSkigstLllävr, Lyaarisii, rerrariea,
prosodbLuser sie . vtv.

lW. S«vk» v »«>evf «n in versokieäenen Lonstraktionen »In «I
im Sstnied »sk «n.

AuswskI - kllligs
Lei S»rr»lilllug Innerkaib 4 Vooke» S p «»wL« n« Nsbstt .

— MttAlloü So , » »d»tt -Sp »r -V «r«tQ».
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kampagns
M .14. Vertretung :

fn. Na1»vk,
ir»i»sr-p« »»g« is , ivkn», tx

N c ° ksi
Ae OlL »

Lpvnnav
unä Filiale

Illonlignzf (üilslr)

<r^ - Marie : Warum bist du so vergnügt. Emma ?
Emma : Ich habe soeben ein Paket Veilchcnseifenpuloer »Marke Kamin¬

feger" gekauft und sand darin eine feine Schere!
Marie : O, ich habe kürzlich m einem Paketchen Beilchenseisenpulver »Marke

Kaminfeger " ein Messerchen und sonst schon alle möglichen nützlichen Sachen ge¬
funden .

Emma: Ja, aber man muß auf die »Marke Kaminfeger" merken , denn nur
in diesen Packungen sind so hübsche Gegenstände !

In de« meisten Geschäften erhältlich.
Fabrikant Oentnvr , ^ töpplngvi ».

SÄMllkliv - Mllllk
.

Särutlieds KonfvIxIlON verkauf« dis >Vsiduaedtsu Kv8vu1vn8 UNlvI * pl ' SlSS

Llegaute lauge ^ AlblolL . ^

,, 8eiävnplü 80k-pslk1o1s / - — a» U,ai
„ Astrsvlisn - u. Dreikvliv -mr Paletots I 111

I'lüsek uncl ^strsobsn -Doleros IU UU 0
knglisvlie 81off-?sle1o1s ! käbzft
Doleros - uncl taolcen-Xostüms /

»»

r»

»

2unÜvIxgSSvlLl ein ^08len Kss ^ üins — nur ruoäerus Laodsu
früdsr Nk . 20 - 25 .- 32 .- 40 .- 50.-

jvtrl Nk 18.- 18 - 28 .- 28 a- 32 .
rMI -lloKovSSl - l tzjn ? 08ten Klüsen iu >Volle uuä Leiäe

Nk . 3 . 4 . - 8 - 10 . - ujelrl
früdsr

12.
6as Doppelte gekostet .

ru«-n°i.go-»ot- t ^ k>osi°n Kostüms - üooko
früdsr lllk. 5 .— 7.— 10.— 12 — dis 20 —

Ml Nk 3 . - 4 . - 6 ° 8 . - dis 14 . -

Ssrg . llung ,
88 * r «i- pLnll w ss » S6 ,

ZpsrisI - KescliLft für Damen - uncl Xinäsr- Xonfeiction.
2.2.

I7 ll .

äsu Lonutagsu vor ^Vsiduaedtsu dis 7 IIIlll * gvLNlNlvE .



Flügel Fisninos
van >200 I8 Ic. an. von ^80 NKIe . an.

plsnoslükle. I ^rsnolsmpe«.

^ isnolsZsi - I- I . IVlLUk'SI'
,

KroWkvi'rogl . ttofiivfspanl,
ILsi' Isnilk », ^nlvtßnivkspIalL s . ^ vlspkan 1832,

^-nn n ^ ^ ^

^ vvvvvvv

—- Kviekkal1ig8lv8 IVlagarin llsi' k68 il! 6 N 2 .
Reinste üllandvn

In jeüen pi-eielagv Inotnuments von Kenvoi- I-Lgenllei' 8olillitä 1. kequsme leiirstilung, allen
Venllällnieesn keolinung ipagenll , von 10 IM. an monailioli .

llnitausvk gespielten Instnumente . I.angIZdnigv Vsnantiv .
b-b- HUk^ Vesivktigung endeten . -WW

Mtronome .
^ MensekrLnks .

jlsrmonium Flionols
von 80 I8d, an. pnvi» 880 I»d.

Druck «ut verleg der Ehr - Kr. Wälle r'sche» Hefduchhendlimg . redigiertuuter Veruatwortlichkeit » « Ludwig Stiegel t» S»rle«-^Druck «ut verleg der Ehr - Kr. Müller 'sche» Hefduchhendlimg . redigiertuuter Veruatwortlichkeit » « Ludwig Stiegel tu S»rle«-^
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